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BESCHEINIGUNG , WONACH DEM LEHENSMANN KASPAR WYSS IN HATWIL WEGEN
VERWUESTUNG SEINES HOFES IM VILLMERGERKRIEG DIE ZINSEN
TEILWEISE ERLASSEN WERDEN

Gruber/Frauenthal 296

"Zu wüssen hiemit dass mann mit Caspar Wissen dem Lahenmann [auf dem dem Klo¬

ster Frauenthal gehörigen Hof in HatwilJ von wegen syner im Verschinen Krieg

erlitnen brunst guetwillig überkhormen , Erstlichen das Jme der A° 1655 ver-

falne Zins Volkhomenliah , dannethin fünff Jahr einandere nach der halbe theil

des Zinses nachgelassen werden solle . Und uff sein absterben einem syner Söh-
2

nen diser Handlähenhooff ohne Ehrschatz gelihen werden . Hemacher aber uff

begebenden ledigen fahl , dem Gottshus sein Handlähens Rächt und Ehrschatz vor

behalten sein . Hingägen hat Er Caspar widerumb ein nüw Hus und scheüwr und

Trotten uff disem Hooff erbuwen " .

1 ) s . Gruber/Frauenthal 296
2 ) Am 20 . Juni 1670 übernahm der Sohn Karl W y s s genanntes Lehen , s . eben

da 296.
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